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I. Eintreten
Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.

II. Detailberatung
anhand nachstehender synoptischer Darstellung
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Geltendes Recht Botschaftsentwurf Antrag der Vorberatungskommission 
(wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft)  

 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilge-
setzbuch (EGzZGB) 

      

 Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  

 gestützt auf Art. 31 Abs. 1 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom ..., 

 

 beschliesst:  

 I.  

 Der Erlass "Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuch1) (EGzZGB)" BR 210.100 (Stand 
1. April 2019) wird wie folgt geändert: 

 

Art.  36 
1. Zuständigkeit, Verfahren 

  

1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde entscheidet 
über die Adoption. 

  

2 Sie kann geeignete Stellen mit Abklärungen beauftragen.   

3 Kommunale, regionale und kantonale Behörden sowie 
Dritte sind verpflichtet, die für den Adoptionsentscheid 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Das Berufsgeheimnis 
bleibt vorbehalten. 

  

4 Das Verfahren und der Weiterzug richten sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes. 

4 Das Im Übrigen richten sich das Verfahren und der 
Weiterzug richten sich nach den allgemeinen Bestimmun-
gen des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts, soweit 
das übergeordnete Recht oder dieses GesetzesGesetz 
nichts anderes vorsehen. 

 

                                                           
1) Am 5. April 1994 vom EJPD genehmigt 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/210.100/de
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Geltendes Recht Botschaftsentwurf Antrag der Vorberatungskommission 
(wo nichts vermerkt ist: gemäss Botschaft)  

Art.  36a 
2. Kenntnis der Abstammung 

  

1 Die Regierung bezeichnet die Behörde, welche das Aus-
kunftsverfahren über die Personalien der leiblichen Eltern 
koordiniert und das Kind auf Wunsch beratend unterstützt 
(Art. 268c). 

1 Die Regierung bezeichnet die Behörde, welche Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde koordiniert das Aus-
kunftsverfahren über die Personalien der leiblichen Eltern 
koordiniert(Art. 268c) und unterstützt das Kind, die 
leiblichen Eltern sowie deren Nachkommen auf Wunsch 
beratend unterstützt (Art. 268cArt. 268d). Hierzu führt 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eine Aus-
kunfts- und Beratungsstelle für Herkunftssuche. 

 

2 Diese kann geeignete Stellen insbesondere mit weiteren 
Abklärungen, der Beratung sowie der Kontaktaufnahme 
und -vermittlung beauftragen. 

  

Art.  38 
I. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
1. Organisation und geografische Zuständigkeit 

Art.  38 
I. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
1. Organisation und geografische ZuständigkeitAllgemein 

 

1 Es bestehen folgende Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden: 

1 Es bestehen folgende Die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörden:Erwachsenenschutzbehörde ist eine 
kantonale, in der Rechtsanwendung unabhängige 
Fachbehörde. 

 

a) Engadin/Südtäler (Regionen Bernina, Engiadina 
Bassa/Val Müstair und Maloja); 

a) Aufgehoben  

b) Mittelbünden/Moesa (Regionen Albula, Moesa und 
Viamala); 

b) Aufgehoben  

c) Nordbünden (Regionen Landquart, Plessur und Imbo-
den); 

c) Aufgehoben  

d) Prättigau/Davos (Region Prättigau/Davos); d) Aufgehoben  

e) Surselva (Region Surselva). e) Aufgehoben  
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2 Die Behördenmitglieder sind zur Stellvertretung in ande-
ren Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden berechtigt 
und verpflichtet. 

2 Aufgehoben  

3 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind dem 
von der Regierung bezeichneten Departement administra-
tiv unterstellt. 

3 Aufgehoben  

 4 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde verfügt 
über eine Leitung und mindestens fünf regionale Zweig-
stellen. 

 

Art.  39 
2. Stellung und Aufgaben 

Art.  39 
2. Stellung und Aufgaben 

 

1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind kan-
tonale, in der Rechtsanwendung unabhängige Behörden. 

1 Aufgehoben  

2 Sie nehmen die ihnen im Zivilgesetzbuch und im übrigen 
Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im Kindes- und 
Erwachsenenschutz wahr, sofern das kantonale Recht 
diese Zuständigkeiten nicht an eine andere Behörde dele-
giert. 

2 Sie nehmen Die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde nimmt die ihnenihr im Zivilgesetzbuch und im 
übrigen Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben im Kindes- 
und Erwachsenenschutz wahr, sofern das kantonale Recht 
diese ZuständigkeitenAufgaben nicht an eine andere Be-
hörde delegiert. 

 

 3 Der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde obliegen 
insbesondere folgende weitere Aufgaben: 

 

 a) Beratung der Eltern bei der Ausarbeitung von Unter-
haltsverträgen; 

 

 b) Hinterlegung und Aufbewahrung von Vorsorgeaufträgen 
(Art. 361); 

 

 c) Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen kantonalen 
Behörde für die internationalen Übereinkommen in den 
Bereichen des Kindes- und Erwachsenenschutzes sowie 
der Vollstreckungsbehörde bei Kindesrückführungen; 
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 d) Aufgaben, welche ihr durch das kantonale Recht oder 
die Regierung zugeteilt werden. 

 

 4 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann geeig-
nete Stellen mit der Erfüllung der Aufgaben gemäss Ab-
satz 3 Litera d beauftragen, insbesondere der Abklärung 
der Situation des Kindes und der Familie im Ausland, der 
Durchführung von Vermittlungs- und Mediationsverfahren 
im Ausland sowie der Rückführung eines Kindes ins Aus-
land. 

 

Art.  40 
3. Geschäftsleitung 

Art.  40 
3. GeschäftsleitungLeitung 

 

1 Die Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
bilden die Geschäftsleitung. 

1 Die Leiter Leiterin beziehungsweise der Leiter führt 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden bilden die 
GeschäftsleitungErwachsenenschutzbehörde in perso-
neller, betrieblicher und fachlicher Hinsicht und über-
wacht deren Geschäftstätigkeit. 

 

2 Der Geschäftsleitung obliegen unter Vorbehalt der Zu-
ständigkeiten der Aufsichtsbehörde insbesondere folgende 
Aufgaben: 

2 Der Geschäftsleitung Leiterin beziehungsweise dem 
Leiter obliegen unter Vorbehalt der Zuständigkeiten der 
Aufsichtsbehörde insbesondere folgende Aufgaben: 

 

a) Koordination und Zusammenarbeit;   

b) Entwicklung einer einheitlichen Praxis; b) EntwicklungSicherstellung einer einheitlichen Praxis in 
der Rechtsanwendung sowie Einheitlichkeit in den 
Verfahrensabläufen; 

 

c) Regelung der behördenübergreifenden Stellvertretung; c) Aufgehoben  

d) Informations- und Erfahrungsaustausch;   

e) Abschluss der Leistungsvereinbarung mit dem Departe-
ment und deren Umsetzung; 

  

f) Budgetkontrolle; f) BudgetkontrolleBudgeterstellung und -kontrolle;  
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g) Gewährleistung einer fachgerechten Aus- und Weiter-
bildung der Behördenmitglieder, Berufsbeistände und 
privaten Beistände. 

g) Gewährleistung einer fachgerechten Aus- und Weiter-
bildung der Behördenmitglieder, Berufsbeistände der 
Berufsbeistandspersonen und der privaten Beistände.
Beistandspersonen; 

 

 h) Qualitätssicherung im Rahmen der Wahrnehmung der 
Aufgaben der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde; 

 

 i) Vertretung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
nach aussen. 

 

3 Sie erstellt das Budget zuhanden der Regierung und 
unterbreitet dem Departement Vorschläge zur Festlegung 
von Standards sowie zur Qualitätsentwicklung und -
sicherung. 

3 Aufgehoben  

4 Die Geschäftsleitung konstituiert sich selbst. Der Vorsit-
zende vertritt sie gegenüber dem Departement. 

4 Aufgehoben  

 5 Die Leiterin beziehungsweise der Leiter kann die Aufga-
ben eines Behördenmitglieds wahrnehmen. 

 

Art.  41 
4. Aufsicht 

  

1 Die Regierung übt die Aufsicht über die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden aus. 

1 Die Regierung übt die Aufsicht über die Kindes- und 
ErwachsenenschutzbehördenErwachsenenschutzbehörde 
aus. 

 

2 Sie kann den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Befugnisse Weisun-
gen erteilen. 

2 Sie kann dender Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
denErwachsenenschutzbehörde im Rahmen der auf-
sichtsrechtlichen Befugnisse Weisungen erteilen. 

 

 3 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist admi-
nistrativ dem von der Regierung bezeichneten Departe-
ment unterstellt. 
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Art.  43 
6. Bestand 

  

1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden bestehen 
je aus: 

1 Die Zweigstellen der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behördenErwachsenenschutzbehörde bestehen je aus: 

 

a) einem vollamtlichen Leiter; a) einer Zweigstellenleiterin beziehungsweise einem 
vollamtlichen LeiterZweigstellenleiter als Behörden-
mitglied; 

 

b) mindestens zwei weiteren voll- oder hauptamtlichen 
Behördenmitgliedern; 

b) mindestens zwei weiteren voll- oder hauptamtlichen 
Behördenmitgliedern; 

 

c) qualifizierten Sachbearbeitern und weiteren Mitarbeitern 
des Sekretariates. 

c) qualifizierten Sachbearbeitern und weiteren Mitarbeitern
Mitarbeitenden des SekretariatesSekretariats und der 
unterstützenden Dienste. 

 

2 Die Behördenmitglieder verfügen über die erforderliche 
persönliche und fachliche Eignung. 

  

3 Wenn es die Verhältnisse erfordern, können Personen 
mit besonderen Kenntnissen als Behördenmitglied im 
Nebenamt angestellt werden. 

3 Aufgehoben  

Art.  44 
7. Anstellung und berufliche Vorsorge 

Art.  44 Aufgehoben  

1 Die Regierung wählt jeweils den Leiter sowie die weite-
ren Behördenmitglieder. 

  

2 Die Zuständigkeit für Anstellung und Entlassung der 
übrigen Mitarbeitenden richtet sich nach dem Personalge-
setz. 

  

3 Die Anstellungsverhältnisse und die berufliche Vorsorge 
der Behördenmitglieder, der qualifizierten Sachbearbeiter 
und der übrigen Mitarbeiter richten sich nach dem kanto-
nalen Personal- beziehungsweise Vorsorgerecht. 
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Art.  45 
8. Geschäftsführung 

Art.  45 Aufgehoben  

1 Der Leiter führt die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde in personeller, betrieblicher und fachlicher Hinsicht. 
Er überwacht die gesamte Geschäftstätigkeit und vertritt 
die Behörde nach aussen. 

  

Art.  45a 
9. Internationale Übereinkommen 

Art.  45a Aufgehoben  

1 Die Regierung bezeichnet die zentrale Behörde für die 
internationalen Übereinkommen in den Bereichen des 
Kindes- und Erwachsenenschutzes sowie die Vollstre-
ckungsbehörde bei Kindesrückführungen. 

  

2 Diese Behörde kann geeignete Stellen mit der Erfüllung 
von Aufgaben beauftragen, insbesondere der Abklärung 
der Situation des Kindes und der Familie im Ausland, der 
Durchführung von Vermittlungs- und Mediationsverfahren 
im Ausland sowie der Rückführung eines Kindes ins Aus-
land. 

  

Art.  46 
II. Berufsbeistandschaften 
1. Stellung und Aufgaben 

  

1 Das Betreiben der Berufsbeistandschaft ist eine regionale 
Aufgabe. Die Regionen können die Aufgabe alleine oder 
gemeinsam erfüllen. 

  

2 Die Berufsbeistandschaften führen im Auftrag der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörden die angeordneten 
Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz. 

2 Die Berufsbeistandschaften führen im Auftrag der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörden
Erwachsenenschutzbehörde die angeordneten Massnah-
men im Kindes- und Erwachsenenschutz. 

 

3 Sie sind zuständig für die Beratung und Unterstützung 
der privaten Vormünder und Beistände. 

3 Sie sind zuständig für die Beratung und Unterstützung 
der privaten VormünderVormundinnen und Beistände
Vormunde sowie der privaten Beistandspersonen. 
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Art.  47 
2. Bestand 

  

1 Die Berufsbeistandschaften bestehen in der Regel jeweils 
aus einem Leiter, den Berufsbeiständen und den Mitarbei-
tern des Sekretariates. 

1 Die Berufsbeistandschaften bestehen in der Regel jeweils 
aus einer Leiterin beziehungsweise einem Leiter, den 
BerufsbeiständenBerufsbeistandspersonen und den Mit-
arbeiternMitarbeitenden des SekretariatesSekretariats. 

 

2 Die Regionen haben sicherzustellen, dass die für die 
sach- und zeitgerechte Aufgabenerfüllung notwendigen 
Stellen geschaffen und besetzt werden. 

  

3 Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde bei Säumnis der Region auf 
deren Kosten einen Berufsbeistand ernennen. 

3 Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde bei Säumnis der Region auf 
deren Kosten eine Berufsbeiständin beziehungsweise 
einen Berufsbeistand ernennen. 

 

Art.  48 
3. Anstellungsvoraussetzung 

  

1 Als Berufsbeistand kann angestellt werden, wer über die 
erforderliche persönliche Eignung und einen anerkannten 
Abschluss in der Regel in den Bereichen Sozialarbeit, 
Pädagogik/Psychologie oder Recht verfügt. 

1 Als Berufsbeiständin beziehungsweise Berufsbeistand 
kann angestellt werden, wer über die erforderliche persön-
liche Eignung und einen anerkannten Abschluss in der 
Regel in den Bereichen Sozialarbeit, Pädago-
gik/Psychologie oder Recht verfügt. 

 

2 In begründeten Ausnahmefällen kann mit Zustimmung 
der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
vom Erfordernis eines anerkannten Abschlusses abgesehen 
werden. 

2 In begründeten Ausnahmefällen kann mit Zustimmung 
der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
vom Erfordernis eines anerkannten Abschlusses abgesehen 
werden. 

 

3 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann bei 
der Anstellung von Berufsbeiständen mit beratender 
Stimme zur Unterstützung beigezogen werden. 

3 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kannist bei 
der Anstellung von Berufsbeiständen
Berufsbeistandspersonen mit beratender Stimme zur 
Unterstützung beigezogen werdenbeizuziehen. 

 

Art.  49 
4. Geschäftsführung 
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1 Der Leiter führt die Berufsbeistandschaft in personeller, 
betrieblicher und fachlicher Hinsicht. Er überwacht die 
gesamte Geschäftstätigkeit und vertritt die Berufsbeistand-
schaft nach aussen. 

1 Der Die Leiterin beziehungsweise der Leiter führt die 
Berufsbeistandschaft in personeller, betrieblicher und 
fachlicher Hinsicht. Er überwacht die gesamte Geschäfts-
tätigkeit der Berufsbeistandschaft und vertritt die Be-
rufsbeistandschaft diese nach aussen. 

Art.  49 
Antrag Kommission und Regierung 
Ergänzen wie folgt: 
Die Leiterin beziehungsweise der Leiter führt die Be-
rufsbeistandschaft in personeller, betrieblicher und 
fachlicher Hinsicht, überwacht die gesamte Geschäftstä-
tigkeit der Berufsbeistandschaft und vertritt diese nach 
aussen. 

Art.  50 
III. Führung der Beistandschaften 
1. Allgemein 

  

1 Die Berufsbeistände führen die Beistandschaften, welche 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde nicht einer 
Drittperson überträgt. 

1 Die BerufsbeiständeBerufsbeistandspersonen führen 
die Beistandschaften, welche die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde nicht einer Drittperson überträgt. 

 

2 Die Bestimmungen über die Führung der Beistandschaf-
ten gelten für den Bereich des Kindesschutzes sinngemäss. 

  

Art.  50a 
2. Aufsicht 

  

1 Die Beistände unterstehen der fachlichen Aufsicht der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, welche ihnen 
Weisungen erteilen kann. 

1 Die BeiständeBeistandspersonen unterstehen der fachli-
chen Aufsicht der Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
de, welche ihnen Weisungen erteilen kann. 

 

Art.  50b 
3. Ersatzvornahme 

  

1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann Bei-
ständen, die ihren gesetzlichen Pflichten schuldhaft nicht 
nachkommen, die Kosten der Ersatzvornahme überbinden. 

1 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann Bei-
ständenBeistandspersonen, die ihren gesetzlichen Pflich-
ten schuldhaft nicht nachkommen, die Kosten der Ersatz-
vornahme überbinden. 

 

 Art.  50c 
4. Beiträge 
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 1 Der Kanton übernimmt für private Beistandspersonen die 
Sozialversicherungsbeiträge für die Führung von Bei-
standschaften. 

 

Art.  51 
IV. Fürsorgerische Unterbringung 
1. Ärztliche Unterbringung 
a) Anordnung 

  

1 Befugt zur Anordnung der fürsorgerischen Unterbrin-
gung ist: 

  

a) jeder im Kanton zur selbstständigen Berufsausübung 
zugelassene Arzt: 

a) jederjede im Kanton zur selbstständigen Berufsaus-
übung zugelassene Ärztin beziehungsweise jeder im 
Kanton zur selbständigen Berufsausübung zugelassene 
Arzt: 

 

1. der Grundversorgung;   

2. mit einem Facharzttitel der Psychiatrie und Psychothe-
rapie; 

  

3. mit einem Facharzttitel der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie und -psychotherapie; 

  

b) jeder Amtsarzt; b) jede Amtsärztin beziehungsweise jeder Amtsarzt;  

c) der behandelnde Arzt der überweisenden Einrichtung. c) die behandelnde Ärztin beziehungsweise der behan-
delnde Arzt der überweisenden Einrichtung. 

 

2 Für den Vollzug kann polizeiliche Hilfe beigezogen 
werden. 

  

3 Der ärztliche Unterbringungsentscheid ist der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde und dem gesetzlichen 
Vertreter unverzüglich mitzuteilen. 

3 Der ärztliche Unterbringungsentscheid ist der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde und demder gesetzlichen 
VertreterVertretung unverzüglich mitzuteilen. 
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Art.  54 
4. Nachbetreuung 
a) Anordnung 

  

1 Bei Bedarf kann der behandelnde Arzt mit der unterge-
brachten Person vor der Entlassung eine geeignete Nach-
betreuung vereinbaren. 

1 Bei Bedarf kann die behandelnde Ärztin beziehungs-
weise der behandelnde Arzt mit der untergebrachten Per-
son vor der Entlassung eine geeignete Nachbetreuung 
vereinbaren. 

 

2 Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, kann 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bei Rückfall-
gefahr auf Antrag des behandelnden Arztes eine geeignete 
Nachbetreuung für höchstens zwölf Monate anordnen. 

2 Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, kann 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bei Rückfall-
gefahr auf Antrag der behandelnden Ärztin bezie-
hungsweise des behandelnden Arztes oder von Amtes 
wegen eine geeignete Nachbetreuung für höchstens zwölf 
Monate anordnen. 

 

Art.  56 
V. Verfahren 
1. Anwendbares Recht 

Art.  56 
V. Verfahren 
1. Anwendbares RechtGrundsatz 

 

1 Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses 
Gesetzes und des Zivilgesetzbuches richtet sich das Ver-
fahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
nach der Zivilprozessordnung und der kantonalen Einfüh-
rungsgesetzgebung. 

1 Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses 
Gesetzes und des Zivilgesetzbuches richtet sich Für das 
Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
de nach gelten die allgemeinen Bestimmungen der Zivil-
prozessordnung und der kantonalen Einführungsgesetzge-
bungderen Regelungen betreffend das summarische 
Verfahren sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht 
und dieses Gesetz nichts anderes vorsehen. 

 

2 Die Verfahren im Bereich des Kindes- und Erwachse-
nenschutzes sind nicht öffentlich. 

  

Art.  57 
2. Rechtshängigkeit 

  

1 Das Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde wird mit Einreichung eines Gesuchs oder durch 
Eröffnung von Amtes wegen rechtshängig. 
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2 Das Verfahren wird von Amtes wegen eröffnet, wenn:   

a) eine nicht offensichtlich unbegründete Gefährdungsmel-
dung eingeht; 

  

b) konkrete Hinweise auf die Hilfs- und Schutzbedürftig-
keit eines Kindes oder einer volljährigen Person vorlie-
gen; oder 

  

c) die Behörde in den vom Zivilgesetzbuch bestimmten 
Fällen angerufen wird. 

  

3 Die Eröffnung eines Verfahrens ist der betroffenen Per-
son und deren gesetzlichen Vertretern mitzuteilen. 

3 Die Eröffnung eines Verfahrens ist der betroffenen Per-
son und deren gesetzlichen VertreternVertretung mitzu-
teilen. 

 

Art.  58 
3. Verfahrensleitung und Instruktion 
a) Allgemein 

  

1 Der Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
oder ein von ihm bezeichnetes Behördenmitglied leitet und 
instruiert das Verfahren. 

1 Der Die Leiterin beziehungsweise der Leiter der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde oder ein von ihr 
oder ihm bezeichnetes Behördenmitglied leitet und instru-
iert das Verfahren. 

 

2 In die Zuständigkeit der Verfahrensleitung fallen insbe-
sondere: 

  

a) Anordnung von vorsorglichen Massnahmen bei beson-
derer Dringlichkeit (Art. 445 Abs. 2); 

  

b) Anordnung einer Vertretung für das Kindes- oder Er-
wachsenenschutzverfahren (Art. 314abis und Art. 449a); 

  

c) Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege;   

d) Erlass von Abschreibungs- und Nichteintretensverfü-
gungen. 

d) Erlass von Abschreibungs- und Nichteintretensverfü-
gungen.; 
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 e) Anordnung oder Entzug der aufschiebenden Wirkung im 
Rechtsmittelverfahren (Art. 450c und Art. 450e); 

 

 f) Erlass von Vollstreckungsverfügungen (Art. 450g).  

Art.  58a 
b) Anhörung 

  

1 Die persönliche Anhörung der betroffenen Person erfolgt 
in der Regel durch ein Behördenmitglied. Bei Vorliegen 
besonderer Verhältnisse kann eine geeignete Fachperson 
damit beauftragt werden. 

1 Die persönliche Anhörung der betroffenen Person erfolgt 
in der Regel durch ein Behördenmitglied. Bei Vorliegen 
besonderer Verhältnisse kann eine geeignete Fachperson 
damit beauftragt werden. 

 

2 Auf Verlangen der betroffenen Person oder bei einem 
schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfolgt die 
Anhörung durch die Kollegialbehörde, sofern dies nicht 
als unverhältnismässig erscheint. 

2 Auf Verlangen der betroffenen Person oder bei Bei ei-
nem schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfolgt 
die Anhörung durch die Kollegialbehörde, sofern dies 
nicht als unverhältnismässig erscheint. 

 

3 Der für den Entscheid wesentliche Inhalt ist in einem 
Protokoll festzuhalten. 

  

Art.  58b 
c) Vollstreckung der Mitwirkungspflicht 

  

1 Verweigern die am Verfahren Beteiligten oder Dritte 
unberechtigterweise die Mitwirkung, kann das instruieren-
de Behördenmitglied die zwangsweise Durchsetzung der 
Mitwirkungspflicht anordnen. Zulässig sind insbesondere: 

  

a) die persönliche Vorführung;   

b) die Untersuchung durch einen Arzt; b) die Untersuchung durch eine Ärztin beziehungsweise 
einen Arzt; 

 

c) die Herausgabe oder Sicherstellung von Dokumenten, 
Gegenständen und Vermögenswerten. 
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2 Für die zwangsweise Durchsetzung kann polizeiliche 
Hilfe beigezogen werden. 

  

3 Personen, die unberechtigterweise die Mitwirkungs-
pflicht verletzen, haben die durch die zwangsweise Durch-
setzung verursachten Kosten zu tragen. 

  

Art.  59a 
b) Einzelzuständigkeit des Leiters 

Art.  59a 
b) Einzelzuständigkeit des Leitersim Kindes- und Erwachsenenschutz 

 

1 In die Einzelzuständigkeit des Leiters oder seines Stell-
vertreters fallen: 

1 In die Einzelzuständigkeit des Leiters oder seines Stell-
vertretersinstruierenden Behördenmitglieds fallen: 

 

a) die Anordnung oder der Entzug der aufschiebenden 
Wirkung im Rechtsmittelverfahren (Art. 450c und 
Art. 450e); 

a) die Anordnung oder Ernennung der Entzug der auf-
schiebenden Wirkung im Rechtsmittelverfahren 
Beistandsperson (Art. 450c Art. 306 Abs. 2, Art. 400, 
Art. 401, Art. 402 und Art. 450eArt. 403), Entscheid 
über einen Beistandswechsel aufgrund der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses als Berufsbeistands-
person (Art. 421 Ziff. 3) oder auf Begehren der Bei-
standsperson (Art. 422); 

 

b) der Erlass von Vollstreckungsverfügungen (Art. 450g). b) der Erlass von Vollstreckungsverfügungen Bewilligung 
und Entscheid über Anlage und Aufbewahrung des 
Vermögens (Art. 450gArt. 408 Abs. 3).; 

 

 c) Genehmigung der Schlussrechnung und des Schlussbe-
richts sowie Entbindung von der Pflicht zur Erstellung 
eines Schlussberichts und einer Schlussrechnung bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses der Beistandsperson 
(Art. 425); 

 

 d) Übernahme einer bestehenden Massnahme von der 
Behörde des bisherigen Wohnsitzes (Art. 442 Abs. 5 und 
Art. 444); 
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 e) Festsetzung der Entschädigung der Beistandsperson 
(Art. 404 Abs. 2) und der beauftragten Person (Art. 366, 
Art. 392 Ziff. 2 und Art. 307); 

 

 f) Entscheide über die Höhe der Verfahrenskosten und 
deren Überbindung. 

 

Art.  59b 
c) Einzelzuständigkeit im Kindesschutz 

  

1 Im Kindesschutzverfahren fallen in die Einzelzuständig-
keit des instruierenden Behördenmitgliedes: 

1 Im Kindesschutzverfahren fallen in die Einzelzuständig-
keit des instruierenden Behördenmitgliedes
Behördenmitglieds: 

 

a) Antragstellung auf Neuregelung der elterlichen Sorge 
beim zuständigen Gericht (Art. 134 Abs. 1); 

  

b) Neuregelung der elterlichen Sorge bei Einigkeit der 
Eltern oder dem Tod eines Elternteils sowie die Geneh-
migung von Unterhaltsverträgen (Art. 134 Abs. 3, 
Art. 287); 

b) Neuregelung der elterlichen Sorge und der Obhut bei 
Einigkeit der Eltern oder dem Tod eines Elternteils so-
wie die Genehmigung von Unterhaltsverträgen (Art. 134 
Abs. 3,  und Abs. 4, Art. 179 Abs. 1, Art. 287, Art. 
298d und Art. 315b Abs. 2); 

 

c) Neuregelung des persönlichen Verkehrs bei Einigkeit 
der Eltern ohne Änderung der elterlichen Sorge oder des 
Unterhaltsbeitrages (Art. 134 Abs. 4); 

c) Neuregelung des persönlichen Verkehrs bei Einigkeit 
oder der Eltern Betreuungsanteile in nichtstreitigen 
Fällen ohne Änderung der elterlichen Sorge oder des 
UnterhaltsbeitragesUnterhalts (Art. 134 Abs. 4, Art. 
179 Abs. 1 und Art. 298d); 

 

d) Antragstellung zur Anordnung einer Kindesvertretung 
im Scheidungs- oder Trennungsverfahren 
(Art. 146 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 299 Abs. 2 lit. b ZPO); 

  

e) Zustimmung zur Adoption des bevormundeten Kindes 
(Art. 265 Abs. 3); 

e) Zustimmung zur Adoption des bevormundeten Kindes 
(Art. 265 Abs. 3Art. 265 Abs. 2); 
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f) Übertragung der elterlichen Sorge von einem Elternteil 
auf den anderen auf gemeinsamen Antrag der Eltern 
(Art. 298 Abs. 3); 

f) Aufgehoben  

g) Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge auf 
gemeinsamen Antrag (Art. 298a Abs. 1); 

  

h) Ernennung des Beistandes zur Vaterschaftsabklärung 
und Regelung des Unterhaltes (Art. 309, 
Art. 308 Abs. 2); 

h) Ernennung des Beistandesder Beistandsperson zur 
Vaterschaftsabklärung und Regelung des Unterhaltes
Unterhalts (Art. 309, Art. 308 Abs. 2); 

 

i) Anordnung der Inventaraufnahme oder der periodischen 
Rechnungsstellung und Berichterstattung über das Kin-
desvermögen (Art. 318 Abs. 3, Art. 322 Abs. 2); 

  

j) Bewilligung zur Anzehrung des Kindesvermögens 
(Art. 320 Abs. 2); 

  

k) Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft für das 
ungeborene Kind zur Wahrnehmung erbrechtlicher An-
sprüche (Art. 544 Abs. 1bis). 

k) Anordnung einer Vertretungsbeistandschaft für das 
ungeborene Kind zur Wahrnehmung erbrechtlicher An-
sprüche (Art. 544 Abs. 1bis).; 

 

 l) Ernennung einer Vormundin beziehungsweise eines 
Vormunds oder einer Beistandsperson auf gerichtliche 
Anordnung (Art. 298 Abs. 3 und Art. 315a Abs. 1); 

 

 m) Ernennung einer Vormundin beziehungsweise eines 
Vormunds für ein Kind, das nicht unter elterlicher Sorge 
steht (Art. 327a). 

 

Art.  59c 
d) Einzelzuständigkeit im Erwachsenenschutz 

  

1 Im Erwachsenenschutzverfahren fallen in die Einzelzu-
ständigkeit des instruierenden Behördenmitgliedes: 

1 Im Erwachsenenschutzverfahren fallen in die Einzelzu-
ständigkeit des instruierenden Behördenmitgliedes
Behördenmitglieds: 
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a) Überprüfung, Auslegung und Ergänzung des Vorsorge-
auftrages sowie Einweisung der beauftragten Person in 
ihre Pflichten und Aushändigung der Urkunde (Art. 363, 
364); 

a) Aufgehoben  

b) Festlegung der Entschädigung bei fehlender Regelung 
im Vorsorgeauftrag (Art. 366); 

  

c) Zustimmung zu Rechtshandlungen im Rahmen der 
ausserordentlichen Vermögensverwaltung 
(Art. 374 Abs. 3); 

c) Aufgehoben  

d) Festlegung der Vertretungsberechtigung bei medizini-
schen Massnahmen (Art. 381, Art. 382 Abs. 3); 

  

e) Aufnahme eines Inventars sowie Anordnung zur Auf-
nahme eines öffentlichen Inventars (Art. 405 Abs. 2 und 
3); 

e) Aufnahme eines Inventars sowie Anordnung zur Auf-
nahme eines öffentlichen Inventars (Art. 405 Abs. 2 und 
3Abs. 3);. 

 

f) Einleitung und Übertragung der bestehenden Massnah-
me an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des 
neuen Wohnsitzes (Art. 442, 444). 

f) Aufgehoben  

Art.  60 
5. Gerichtliche Beschwerdeinstanz 

  

1 Das Kantonsgericht ist die gerichtliche Beschwer-
deinstanz. 

  

2 Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses 
Gesetzes und des Zivilgesetzbuches richtet sich das Ver-
fahren nach der Zivilprozessordnung und der kantonalen 
Einführungsgesetzgebung. 

2 Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses 
Gesetzes und des Zivilgesetzbuches richtet sich das Ver-
fahren nach Zwischenentscheide der Zivilprozessordnung
Kindes- und der kantonalen Einführungsgesetzgebung
Erwachsenenschutzbehörde können innert zehn Tagen 
seit ihrer Mitteilung beim Kantonsgericht angefochten 
werden. 
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3 Die Bestimmungen über den Fristenstillstand sowie über 
neue Tatsachen und Beweismittel finden keine Anwen-
dung. 

3 Die Bestimmungen über Das Kantonsgericht ist an die 
Parteianträge nicht gebunden und erforscht den Fris-
tenstillstand sowie über neue Sachverhalt von Amtes 
wegen. Neue Tatsachen und Beweismittel finden keine 
Anwendungsind zugelassen. 

 

 4 Für gesetzliche und behördlich angeordnete Fristen gilt 
kein Fristenstillstand. Die Parteien sind darauf hinzuwei-
sen. 

 

 5 Im Übrigen gelten die Regelungen für die zivilprozessua-
le Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht 
nichts anderes vorsieht. 

 

Art.  61 
VI. Gemeinsame Bestimmungen 
1. Kantonale Meldepflichten 

  

1 Fachpersonen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Bil-
dung, Erziehung, Betreuung, Sozialberatung und Religion, 
die in Ausübung ihres Berufes von einer akuten Fremd- 
oder Eigengefährdung eines Kindes oder einer erwachse-
nen Person Kenntnis erhalten, sind zur Meldung dieser 
Gefährdung verpflichtet. 

  

2 Wer im Besitz einer Patientenverfügung ist, hat diese 
dem behandelnden Arzt zu melden, sofern er von der Ur-
teilsunfähigkeit der verfügenden Person Kenntnis erhält. 

2 Wer im Besitz einer Patientenverfügung ist, hat diese der 
behandelnden Ärztin beziehungsweise dem behandeln-
den Arzt zu melden, sofern er von der Urteilsunfähigkeit 
der verfügenden Person Kenntnis erhält. 

 

Art.  63a 
b) Massnahmen 

Art.  63a 
b) MassnahmenKindesschutzmassnahmen 

 

1 Die Kosten für Massnahmen sind von der betroffenen 
Person oder den Inhabern der elterlichen Sorge zu tragen, 
soweit nicht Dritte zahlungspflichtig sind. 

1 Aufgehoben  
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2 Subsidiär sind sie vom Gemeinwesen zu tragen, welches 
für die öffentlich-rechtliche Unterstützung zuständig ist. 
Die entsprechenden Bestimmungen sind anwendbar. 

2 Aufgehoben  

 3 Die Kosten von ambulanten und stationären Kindes-
schutzmassnahmen trägt die Gemeinde am zivilrechtlichen 
Wohnsitz des betroffenen Kindes, soweit nicht Dritte zah-
lungspflichtig sind, wenn ein Entscheid oder eine Empfeh-
lung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder 
eines Gerichts oder eine durch die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde unterstützte Empfehlung einer anderen 
Fachbehörde im Kindesschutz vorliegt. Streitet eine Ge-
meinde die Zuständigkeit für die Übernahme der Kosten 
ab, kann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
diese bevorschussen. 

 

 4 Die Inhaber der elterlichen Sorge beteiligen sich an den 
Kosten von Kindesschutzmassnahmen im Umfang des von 
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe definierten 
Elternbeitrags, mindestens aber mit zehn Franken pro Tag. 
Sind sie dazu wirtschaftlich nicht in der Lage, kommt das 
Gemeinwesen für den Elternbeitrag auf, welches für die 
öffentlich-rechtliche Unterstützung der Inhaber der elterli-
chen Sorge zuständig ist. 

 

 5 95 Prozent der Kosten der stationären Kindesschutz-
massnahmen kann die Gemeinde beim Kanton zulasten 
des von ihm geführten interkommunalen Pools zurückfor-
dern. 

 

 6 80 Prozent der geleisteten Elternbeiträge für die Kosten 
von stationären Kindesschutzmassnahmen sind von der 
Gemeinde an den Kanton zugunsten des interkommunalen 
Pools weiter zu leiten. 
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 7 Die Nettokosten zulasten des interkommunalen Pools 
gemäss Absatz 5 und Absatz 6 werden im Folgejahr auf 
die Gemeinden im Verhältnis der ständigen Wohnbevölke-
rung verteilt. 

 

 Art.  63a bis 
c) Erwachsenenschutzmassnahmen 

 

 1 Die Kosten von ambulanten und stationären Erwachse-
nenschutzmassnahmen sind von der betroffenen Person zu 
tragen, soweit nicht Dritte zahlungspflichtig sind. 

 

 2 Subsidiär sind sie vom Gemeinwesen zu tragen, welches 
für die öffentlich-rechtliche Unterstützung zuständig ist. 
Die entsprechenden Bestimmungen sind anwendbar. 

 

  Art.  63a bis Abs. 3 (neu) 
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neuer Abs. 3 wie folgt: 
3 Streiten Krankenversicherer oder Gemeinden die 
Zuständigkeit für die Übernahme der Kosten der ärzt-
lich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung ab, 
werden diese vom Kanton bevorschusst.  

 Art.  63a ter 
d) Kostentragung bei Wohnsitzwechsel 

 

 1 Bei Wohnsitzwechsel der betroffenen Person während 
einer Massnahme sind die Kosten von Kindesschutzmass-
nahmen und die subsidiär vom Gemeinwesen zu tragenden 
Kosten von Erwachsenenschutzmassnahmen von den 
Gemeinden anteilsmässig nach Massgabe der Dauer des 
Wohnsitzes der betroffenen Person in den jeweiligen Ge-
meinden zu tragen. 

 

Art.  63b 
Kosten im Zusammenhang mit medizinischen Massnahmen 

Art.  63b 
e) Kosten im Zusammenhang mit medizinischen Massnahmen 
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1 Die Kosten im Zusammenhang mit medizinischen Mass-
nahmen, die im Verfahren der fürsorgerischen Unterbrin-
gung anfallen und nicht Teil der Gerichtsverfahrenskosten 
sind oder von den Krankenversicherern getragen werden, 
sind von der Person zu tragen, auf die sich das Verfahren 
bezieht. 

  

2 Uneinbringliche Kosten sind von der Wohnsitzgemeinde 
zu tragen. 

  

Art.  64 
4. Archivierung 
a) Zuständigkeit 

  

1 Die Akten werden von der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde beziehungsweise bei Gerichtsverfahren 
vom Gericht archiviert. 

  

2 Die Beistände sind verpflichtet, sämtliche Akten nach 
Ende der Vormundschaft oder Beistandschaft der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde geordnet zu übergeben. 

2 Die BeiständeBeistandspersonen sind verpflichtet, 
sämtliche Akten nach Ende der Vormundschaft oder Bei-
standschaft der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
geordnet zu übergeben. 

 

Art.  66 
6. Ausführungsbestimmungen 

  

1 Die Regierung regelt in einer Verordnung die Einzelhei-
ten insbesondere über: 

  

a) Organisation der Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
den; 

a) Organisation sowie geografische Einzugsgebiete der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden;Zweigstellen; 

 

b) Führung der Beistandschaften;   

c) fürsorgerische Unterbringung;   

d) Verfahrens- und Massnahmekosten, namentlich Gebüh-
ren sowie Entschädigung und Spesenersatz der Beistän-
de; 

d) Verfahrens- und Massnahmekosten, namentlich Gebüh-
ren sowie Entschädigung und Spesenersatz der Beistän-
deBeistandspersonen; 
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e) Entschädigung nebenamtlicher Behördenmitglieder.   

Art.  85 
II. Erbteilungsklage 

Art.  85 Aufgehoben  

1 Nach Abschluss des Schriftenwechsels trifft der Ge-
richtspräsident die notwendigen Anordnungen, um den 
Sachverhalt abzuklären. 

  

2 Er kann insbesondere die Parteien zu weiteren schriftli-
chen oder mündlichen Vernehmlassungen über bestimmte 
Fragen anhalten und einer Partei den Beweis für bestimm-
te, von ihr aufgestellte Behauptungen auferlegen, soweit 
das Zivilgesetzbuch2) nicht abweichende Vorschriften über 
die Beweislastverteilung enthält. 

  

3 Das Gericht kann auf Antrag oder von Amtes wegen 
weitere Beweiserhebungen anordnen. 

  

4 Über die Zuteilung der Kosten entscheidet der Richter 
nach freiem Ermessen. 

  

 II.  

 Der Erlass "Gesetz über den Finanzausgleich im Kanton 
Graubünden (Finanzausgleichsgesetz, FAG)" BR 730.200 
(Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert: 

 

Art.  8 
Lastenausgleich Soziales 

  

1 Der Kanton gewährt den Gemeinden, die im Bereich der 
materiellen Sozialhilfe übermässig belastet sind, einen 
Ausgleich. 

  

                                                           
2) SR 210 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/730.200/de
http://db.clex.ch/link/Bund/210/de
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2 Der Ausgleich bemisst sich nach den Nettoaufwendun-
gen der Gemeinden aufgrund von Leistungen gemäss: 

  

a) Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger3);   

b) Verordnung über die Bevorschussung von Unterhalts-
beiträgen für unterhaltsberechtigte Kinder4). 

b) Verordnung über die Bevorschussung von Unterhalts-
beiträgen für unterhaltsberechtigte Kinder5).; 

 

 c) Artikel 63a des Einführungsgesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch6). 

 

3 Zu den Nettoaufwendungen zählen Leistungen, zu denen 
die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind, abzüglich der 
Einnahmen aus Rückerstattungen, aus der Verwandtenun-
terstützungspflicht und aus Versicherungsleistungen. Die 
Regierung kann für die Nettoaufwendungen Normkosten 
festlegen. 

  

4 Für den Ausgleich massgebend ist das Verhältnis der 
Nettoaufwendungen zum Ressourcenpotenzial der Ge-
meinde. Der Ausgleich beträgt in Prozent des Ressourcen-
potenzials: 

  

a) bis zu 3 Prozent des Ressourcenpotenzials: 0 Prozent;   

b) von 3 bis 4,5 Prozent des Ressourcenpotenzials: 20 
Prozent; 

  

c) von 4,5 bis 6 Prozent des Ressourcenpotenzials: 40 
Prozent; 

  

d) von 6 bis 7,5 Prozent des Ressourcenpotenzials: 60 
Prozent; 

  

                                                           
3) BR 546.250 
4) BR 215.050 
5) BR 215.050 
6) BR 210.100 

https://www.gr-lex.gr.ch/data/546.250/de
https://www.gr-lex.gr.ch/data/215.050/de
https://www.gr-lex.gr.ch/data/215.050/de
https://www.gr-lex.gr.ch/data/210.100/de
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e) von 7,5 bis 9 Prozent des Ressourcenpotenzials: 80 
Prozent; 

  

f) ab dem 9. Prozent des Ressourcenpotenzials: 100 Pro-
zent. 

  

5 Die Regierung erhöht die Ausgleichsschwellen gemäss 
Absatz 4 um je einen Prozentpunkt, sofern das Total der 
Einwohner in den Ausgleichsgemeinden 50 Prozent der 
Gesamteinwohner des Kantons übertrifft. 

  

6 Die Nettoaufwendungen werden auf Gesuch der Ge-
meinden hin jeweils im Folgejahr festgelegt und ausgegli-
chen. 

  

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

 Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referen-
dum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

 

 
 
 
 
Anträge der Regierung gemäss S. 615 der Botschaft: 
 
2. der Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGzZGB; BR 210.100) zuzustimmen; 
 Gemäss Botschaft 
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3. die Schaffung von 7.2 Vollzeitstellen zur Verstärkung der KESB vom finanzpolitischen Richtwert Nr. 6 betreffend die Gesamtlohn-
summe auszunehmen; 
Gemäss Botschaft 

 
4. den Auftrag Florin-Caluori betreffend Zuständigkeitsklärung für die Bezahlung von Mandatsführungskosten/Entschädigungen zu-

gunsten der Berufsbeistandschaften im Kanton Graubünden abzuschreiben. 
 Gemäss Botschaft 

 
Chur, 11. Januar 2021/GRM 
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